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Fachdienst Jugendamt Was machen wir ?

Inobhutnahme nach § 42a SGB VIII durch 
Zuweisung und Anschlusshilfe

� Unterbringung, Versorgung und Betreuung in geeigneten 

Einrichtungen oder bei geeigneten Personen

� Clearingverfahren bezüglich Klärung der persönlichen Situation

Was macht eine Clearingstelle?
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Aufgaben im Clearingverfahren
Ziele des Clearings sind der Schutz, die Klärung der persönlichen 

Situation und der Perspektiven des unbegleiteten Minderjährigen.

• Klärung des Gesundheitszustandes

• Prüfung der Familienzusammenführung

• schulische und berufliche Bildung

• Altersfeststellung

• unverzügliche Bestellung eines Vormundes

• Hinwirken auf Bildungszugang, notwendiger Unterhalt

• Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII – ggf. Anschlusshilfen



Fachdienst Jugendamt Was machen wir ?

• Vormund beantragt Hilfen zur Erziehung (HzE) nach § 27 SGB VIII

→ § 27 SGB VIII eröffnet die Möglichkeit für Unterstützungs-

nahmen nach den §§ 28 – 35 und § 13 Absatz 2 SGB VIII   

(sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und

Beschäftigungsmaßnahmen).

• Anmeldung bei der Krankenkasse durch das Jugendamt
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Die Möglichkeiten des SGB VIII 
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§34)

� Heim, betreute WG, Betreutes Einzelwohnen (MoB)

� Alltägliche soziale Arbeit

� Überleitung in eigene Wohnung / Wohnheim

� Evtl. Beantragung von Leistungen nach SGB XII oder 
AsylbLG

� „Normale Einrichtungen ?“ 

Diskussionspunkt: Welche Voraussetzungen muss eine 
Jugendhilfeeinrichtung erfüllen?
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Die Möglichkeiten des SGB VIII 
Vollzeitpflege (§33 SGB VIII)

� Unterbringung in einer anderen Familie = Gastfamilie

� z.Z. 24 Kinder/Jugendliche in Gastfamilien

� befristete Pflege oder Dauerpflege

� eher jüngere Minderjährige

Diskussionspunkt: Ist die Pflegefamilie eine gute A lternative

zur stationären Unterbringung?
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Umsetzung des Gesetzes – 01.11.2015 

„Das gilt es zu stemmen!!!“

Fachdienst Jugendamt Was müssen wir stemmen !!

Umsetzung des Gesetzes – 01.11.2015 
� Schaffung weiterer und zusätzlicher Kapazitäten in Einrichtungen 

für die vorläufige IO - § 42a SGB VIII und der IO nach § 42 SGB 

VIII durch Zuweisung, sowie Gewinnung von geeigneten 

Personen zur Unterbringung

� Entwicklung weiterer Angebote bei Anschlusshilfen nach § 34 

SGB VIII in stationären Einrichtungen sowie z.B. in Form von 

Wohngruppen oder geeigneten Pflegestellen nach § 33 SGB VIII
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Umsetzung des Gesetzes – 01.11.2015 

� Schaffung von zusätzlichen personellen Ressourcen zur Erfüllung 

der neuen gesetzlichen Aufgaben

� Entwicklung von gemeinsamen Qualitätsstandards in der 

Fallbearbeitung 

� Qualifizierung der sozialpädagogischen Fachkräfte

� vermehrte Kooperation ( Zusammenführung von Trägern, 

Anbietern, Professionen, Bürgerinnen und Bürger – überschaubar)

� vermehrte Dezentralisierung – sozialräumliche Ansätze 

Fachdienst Jugendamt

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit !

Zeit für Fragen


